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Einleitung

Der Vereinszweck stellt die bedeutsamste Ordnungskategorie des Vereins‐
rechts dar.1 Nur ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb gerichtet ist, kann die Rechtsfähigkeit durch Eintragung
in das Vereinsregister erlangen (§ 21 BGB). Die Angabe des Vereinszwecks
zählt zu den an jede Vereinssatzung gestellten Mindesterfordernissen (§ 57
Abs. 1 BGB) und bietet den Mitgliedern Schutz vor weitreichenden Ände‐
rungen. Nach § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB ist zur Änderung des Vereinszwecks
grundsätzlich die Zustimmung sämtlicher Mitglieder erforderlich, während
eine (einfache) Satzungsänderung nach § 33 Abs. 1 Satz 1 BGB demgegen‐
über nur die Zustimmung einer qualifizierten ¾ Mehrheit verlangt.

Ist der Vereinszweck von einer Satzungsänderung betroffen, kann das aus
§ 33 Abs. 1 Satz 2 BGB grundsätzlich folgende Erfordernis der Zustimmung
sämtlicher Mitglieder eine faktische Veränderungssperre2 zur Folge haben.
Ist bereits eine einzige Gegenstimme ausreichend, um eine Änderung
des Vereinszwecks zu verhindern, ist die Durchführung einer Zweckände‐
rung mit steigender Mitgliederzahl praktisch ausgeschlossen. Es kann der
Vereinsmehrheit bereits bei einer geringen Mitgliederzahl möglicherweise
nicht gelingen, sämtliche Mitglieder von einer Zustimmung zu der inten‐
dierten Zweckänderung zu überzeugen. Dies gilt erst recht für Großvereine
mit einer Vielzahl von Mitgliedern. Schnell rückt deshalb die Frage in den
Mittelpunkt, wann eine Änderung des Vereinszwecks vorliegt.

Die Beantwortung dieser Frage wird zunächst dadurch erschwert, dass
dem Begriff des Vereinszwecks, anders als ein Blick in das Gesetz vermuten
lässt, kein einheitliches Verständnis zugrunde liegt, sondern der Vereins‐
zweck i.S.v. §§ 21, 22, 33 Abs. 1 Satz 2, 57 Abs. 1 BGB nach seiner jeweiligen
regelungssystematischen Funktion bestimmt wird.3 Setzt die Eintragungs‐
fähigkeit als sog. Idealverein nach § 21 BGB das Vorliegen eines nichtwirt‐
schaftlichen Vereinszwecks voraus, ist der so verstandene Vereinszweck
nach § 21 BGB keinesfalls zwingend als alleiniger Anknüpfungspunkt für
das Vorliegen einer Änderung des Vereinszwecks nach § 33 Abs. 1 Satz 2

1 Beuthien BB 1987, 6 (6).
2 Leuschner, in: MünchKomm-BGB, § 33 Rn. 12.
3 § 2 I. bis § 2 II.3.; grundlegend K. Schmidt, Verbandszweck, S. 29 ff.
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BGB anzusehen. Hinzukommt, dass der Vereinszweck zwar als bedeutsams‐
te Ordnungskategorie des Vereinsrechts anzusehen ist4, von einer Ordnung
aber nur bedingt die Rede sein kann. Seit dem Inkrafttreten des BGB wird
ein Streit über die maßgeblichen Kriterien der Vereinsklassenabgrenzung
und die Bestimmung eines nichtwirtschaftlichen Vereinszwecks nach § 21
BGB geführt.5 In der Vergangenheit wurden auch die aus § 57 Abs. 1 BGB
resultierenden Anforderungen an die formale Verankerung des Vereins‐
zwecks in der Satzung unterschiedlich betrachtet.6 Können bereits diese
Faktoren nicht ohne jegliche Konsequenz für die Anwendung von § 33
Abs. 1 Satz 2 BGB sein7, hat der Begriff des Vereinszwecks bei der Satzungs‐
gestaltung regelmäßig im allgemeinen Sprachgebrauch und nicht in recht‐
lich differenzierter Weise Verwendung gefunden8. Angesichts dieser Um‐
stände verwundert es nicht, dass sich zum Vorliegen einer Zweckänderung
nach § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB eine Einzelfallrechtsprechung entwickelt hat.9
Ob im Fall eines Fördervereins der Austausch der geförderten Einrichtung
oder bei einem Sportverein die Hinzunahme einer weiteren Sportart als
Satzungs- oder Zweckänderung anzusehen ist, erweist sich danach häufig
als Drahtseilakt im Spannungsfeld zwischen Minderheitenschutz und zeit‐
gemäßem Fortschritt.10

Die Auseinandersetzung mit dem Vereinszweck wurde in der jüngeren
Literatur um eine weitere Perspektive ergänzt, die in den sog. KiTa-Be‐
schlüssen des II. Zivilsenats des BGH, Beschl. v. 16.07.201711 ihren vorläufi‐
gen Höhepunkt gefunden hat.12 Der Idealverein ist nicht nur als geborene
Non-Profit-Organisation13 anzusehen. Über 90 % aller Vereine sind auch
als gemeinnützig i.S.d. §§ 51 ff. AO anerkannt.14 Das steuerliche Gemeinnüt‐
zigkeitsrecht regelt, unter welchen Voraussetzungen Körperschaften von

4 Beuthien BB 1987, 6 (6).
5 § 5 I.; Segna ZIP 2017, 1881 (1883); Hüttemann JZ 2017, 897 (897).
6 § 2 III.1.
7 § 6 IV.2.a).
8 § 7 I.2; BGH, Beschl. v. 11.11.1985 – II ZB 5/85, BGHZ 96, 245 (251) = NJW 1986, 1033

(1034).
9 § 7 II.

10 § 7 II.2.b) u. § 7 II.4.a).
11 BGH, Beschl. v. 16.07.2017 – II ZB 7/16, BGHZ 215, 69 = NJW 2017, 1943.
12 § 5 II.
13 Weitemeyer, in: Fleischer/Mock, Gesellschaftsverträge, § 22, 1065 (1071); § 2 II. u. § 7

II.
14 § 1 II.
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Steuervergünstigungen profitieren können.15 Um den Gemeinnützigkeits‐
status zu erlangen, müssen die Satzungen dieser Körperschaften allerdings
verschiedenen steuerrechtlichen Anforderungen genügen, die mit der sat‐
zungsmäßigen Gemeinnützigkeit (§§ 59 Hs. 1, 60 Abs. 1 AO) zusammenge‐
fasst werden.16 Das Gemeinnützigkeitsrecht entfaltet damit eine zivilrecht‐
liche Dimension17, die zu einer steuerrechtlichen Überlagerung18 der Satzun‐
gen gemeinnütziger Vereine führt. Aufgrund der satzungsmäßigen Gemein‐
nützigkeit finden nicht nur die Grundsätze der Gemeinnützigkeit Eingang
in die Satzungen gemeinnütziger Vereine.19 Spätestens seit der Rechtsver‐
bindlichkeit der steuerrechtlichen Mustersatzung (Anlage 1 zu § 60 AO)
beeinflusst das Gemeinnützigkeitsrecht auch die satzungsmäßige Veranke‐
rung des Vereinszwecks, die in einem Spannungsverhältnis zwischen zivil-
und steuerrechtlichen Zweckvorgaben steht (§ 57 Abs. 1 BGB, §§ 59 Hs. 1,
60 Abs. 1 AO i.V.m. Anlage 1 zu § 60 AO).20 Wurde in der Vergangenheit
in Literatur und Rechtsprechung die Ansicht vertreten, das Gemeinnützig‐
keitsrecht könne insbesondere aufgrund seiner Rechtsformneutralität kei‐
nerlei Auswirkungen auf die Vereinsklassenabgrenzung und Bestimmung
des nichtwirtschaftlichen Vereinszwecks haben21, hat der II. Zivilsenat des
BGH in den KiTa-Beschlüssen der Anerkennung eines Vereins als gemein‐
nützig eine Indizwirkung für das Vorliegen eines nichtwirtschaftlichen Ver‐
einszwecks nach § 21 BGB beigemessen22.

Wenn auch mittlerweile diskutiert wird, ob der Gemeinnützigkeitsstatus
als solcher einen Teil des Vereinszwecks bildet, dessen Aufgabe nach § 33
Abs. 1 Satz 2 BGB die Zustimmung sämtlicher Mitglieder erfordert23, wird
die gemeinnützige Zweckverfolgung – anders als bei der Bestimmung des
nichtwirtschaftlichen Vereinszwecks – kaum in die Beurteilung des Vor‐
liegens einer Änderung des Vereinszwecks einbezogen24. Die steuerrechtli‐

15 § 4 u. § 4 I.
16 § 4 V. u. § 6 I.
17 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 26.
18 Röcken ZStV 2019, 231 (232).
19 § 4 IV.4.
20 § 4 V.3 u. § 6 II.
21 § 5 I.3.c) u. § 5 II.1; KG, Beschl. v. 16.02.2016 – 22 W 71/15, DStR 2016, 1173 (1176)

Rn. 33; Winheller DStR 2012, 1562 (1564); Beuthien WM 2017, 645 (646).
22 § 5 II.2.; BGHZ 215, 69 (74) Rn. 23 = NJW 2017, 1943 (1944) Rn. 23.
23 § 10 f.; Otto, in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, § 33

(Stand: 25.08.2023) Rn. 25; Schauhoff/Kampermann, in: Schauhoff/Ufer, Gemein‐
nützige Unternehmen und Konzerne, § 1 Rn. 41.

24 Berücksichtigung findet dieser Umstand etwa bei Hüttemann, GemSpR, Rn. 2.56.
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che Einflussnahme auf die Satzungsgestaltung gemeinnütziger Vereine ist
nicht nur unverkennbar. Die gemeinnützige Zweckverfolgung führt auch
zu einer thematischen Einschränkung25 des nichtwirtschaftlichen Vereins‐
zwecks, wenn beispielsweise eine Förderung der Wissenschaft und For‐
schung erfolgen soll (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Eng verbunden mit dem
Vereinszweck ist insbesondere im Hinblick auf Großvereine mit weitreichen‐
den wirtschaftlichen Tätigkeiten auch die Frage, unter welchen Vorausset‐
zungen ein Ausstieg aus der Gemeinnützigkeit zivilrechtlich durchgeführt
werden kann.26

Gegenstand dieser Arbeit ist eine Untersuchung des Vereinszwecks unter
Berücksichtigung der steuerlichen Gemeinnützigkeit. Die Arbeit konzen‐
triert sich dabei auf das Vorliegen einer Zweckänderung nach § 33 Abs. 1
Satz 2 BGB und die Einflussnahme der steuerlichen Gemeinnützigkeit auf
den zivilrechtlichen Vereinszweck. Bei der Prüfung soll der Versuch unter‐
nommen werden, zur bisherigen Dogmatik und der Abgrenzung zwischen
(einfachen) Satzungs- und Zweckänderungen einen Beitrag zur Klärung zu
leisten.

Die Untersuchung ist in drei Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel dient als
Grundlegung für das Verständnis des Idealvereins als geborene Non-Profit-
Organisation27 sowie der Einführung in die verschiedenen zivilrechtlichen
Funktionen des Vereinszwecks, die teilweise als allgemeines verbandsrechtli‐
ches Prinzip28 auf Erwerbsgesellschaften übertragen werden.

In § 1 soll unter Berücksichtigung der steuerlichen Gemeinnützigkeit
als übergreifender Rechtsrahmen29 ein Verständnis über den Non-Profit-
Sektor in Deutschland und den Idealverein als Non-Profit-Organisation
entwickelt werden. Dabei werden zugleich die den Charakter des Idealver‐
eins prägenden Wesenszüge, insbesondere das Erfordernis einer nichtwirt‐
schaftlichen Zwecksetzung, aufgezeigt. Es folgt in § 2 eine Untersuchung
der Funktionen des Vereinszwecks nach §§ 21, 22, 33 Abs. 1 Satz 2, 57
Abs. 1 BGB. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung des aus § 33
Abs. 1 Satz 2 BGB für das einzelne Mitglied erwachsenden Schutzes vor
Zweckänderungen und die Erstreckung des Einstimmigkeitserfordernisses
auf außerhalb einer Zweckänderung liegende Satzungsänderungen. In die‐

25 Hüttemann, in: FS Reuter, 121 (128).
26 § 9 IV. sowie § 11 I. u. § 11 II.
27 Weitemeyer, in: Fleischer/Mock, Gesellschaftsverträge, § 22, 1065 (1071).
28 Statt Vieler K. Schmidt BB 1987, 556 (556).
29 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 15/G 16.
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sem Zusammenhang wird angesichts der unterschiedlichen Funktionen des
Vereinszwecks die Notwendigkeit einer Trennung zwischen Vereinszweck
und Vereinstätigkeit aufgezeigt. Anhand der Funktionszusammenhänge
des Vereinszwecks wird eine Differenzierung zwischen den verschiedenen
Vereinszwecken erarbeitet, die als Gerüst und Grundlage für die weitere
Untersuchung dient. Die Auseinandersetzung mit der entsprechenden An‐
wendung von § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB als allgemeines verbandsrechtliches
Prinzip30 auf Erwerbsgesellschaften in § 3 soll die unterschiedlichen Anfor‐
derungen an die satzungsmäßige Verankerung von Verbandszweck und
Verbandstätigkeit aufzeigen und weitere Erkenntnisse für den notwendigen
Schutz der Vereinsmitglieder vor Zweckänderungen liefern.

Im zweiten Kapitel wird die Rolle der steuerlichen Gemeinnützigkeit
im Vereinsrecht dargestellt und die Einflussnahme auf den zivilrechtli‐
chen Vereinszweck, insbesondere für die Beurteilung des Vorliegens einer
Zweckänderung nach § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB, untersucht.

Zunächst erfolgt in § 4 eine Auseinandersetzung mit den Grundsätzen
der steuerlichen Gemeinnützigkeit, wobei die zivilrechtliche Dimension31

des Gemeinnützigkeitsrechts als untypisches Steuerrecht32 aufgezeigt wird.
Die Relevanz der steuerlichen Gemeinnützigkeit für den zivilrechtlichen
Vereinszweck wird in § 5 anhand der Neuausrichtung der Vereinsklassen‐
abgrenzung33 durch die sog. KiTa-Beschlüsse veranschaulicht und die da‐
raus für das grundsätzliche Verhältnis von Vereinszweck und Vereinstätig‐
keit folgenden Konsequenzen erörtert. In § 6 werden die Anforderungen
der sog. formellen Satzungsmäßigkeit sowie die satzungsmäßige Zweckbe‐
schreibung gemeinnütziger Vereine im Spannungsverhältnis zwischen zivil-
und steuerrechtlichen Zweckvorgaben untersucht. Dabei wird dargelegt,
dass die satzungsmäßige Gemeinnützigkeit in erheblichem Umfang auf die
satzungsmäßige Zweckbeschreibung als Ausgangspunkt für die Beurteilung
des Vorliegens einer Zweckänderung einwirkt. Nach einer Darstellung der
aus BGHZ 96, 245 folgenden Maßstäbe für die Bestimmung des obersten
Leitsatzes eines Vereins nach § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB wird in § 7 auf der
Grundlage von im Ansatz verallgemeinerungsfähigen Fallkonstellationen
die bisherige Rechtspraxis zum Vorliegen einer Zweckänderung aufgezeigt.
Am Beispiel von Förder- und Sportvereinen wird diese Rechtspraxis nä‐

30 § 3 I.
31 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 26.
32 Schauhoff/Kampermann, in: Schauhoff/Ufer, Gemeinnützige Unternehmen, § 1

Rn. 30.
33 Leuschner NJW 2017, 1919 (1924).

Einleitung

23



her beleuchtet. Es folgen grundsätzliche Erwägungen zum Vorliegen einer
Zweckänderung bei Förder- und Sportvereinen sowie eine kritische Aus‐
einandersetzung mit Zweckergänzungen und Zweckbeschränkungen. Im
Anschluss daran wird in § 8 die Möglichkeit untersucht, die bisherigen zi‐
vilrechtlichen Maßstäbe für das Vorliegen einer Zweckänderung unter Be‐
rücksichtigung der steuerrechtlichen Einflussnahme fortzuentwickeln, und
die Bestimmung des obersten Leitsatzes auf der Grundlage einer aus der
gemeinnützigen Zweckverfolgung resultierenden Indizwirkung dargestellt.

Das dritte Kapitel befasst sich mit der freiwilligen Aufgabe der Gemein‐
nützigkeit und den sich hieraus mit Blick auf den Vereinszweck und dem
möglichen Übergang von einem nichtwirtschaftlichen zu einem wirtschaft‐
lichen Verbandszweck ergebenden Folgefragen.

In § 9 wird zunächst die Behinderung des Ausstiegs aus der Gemeinnüt‐
zigkeit durch den gemeinnützigkeitsrechtlichen Grundsatz der Vermögens‐
bindung veranschaulicht. Im Anschluss folgt eine Erörterung zivilrecht‐
licher Gestaltungsmöglichkeiten zur Umsetzung eines solchen Ausstiegs.
Neben der Möglichkeit einer Zweckänderung werden die Grundzüge einer
Verschmelzung sowie eines Formwechsels nach dem Umwandlungsgesetz
(UmwG) unter Beteiligung eines Idealvereins dargestellt, die als Basis für
die weitere Untersuchung dienen. Daran anschließend befasst sich die Prü‐
fung in § 10 mit der Frage, inwieweit die steuerliche Gemeinnützigkeit als
solche einen Bestandteil des obersten Leitsatzes gemeinnütziger Vereine
bildet, der bei einer freiwilligen Aufgabe des Gemeinnützigkeitsstatus nur
unter den Voraussetzungen von § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB beseitigt werden
kann. Anschließend werden in § 11 die zum Vollzug eines Ausstiegs aus der
Gemeinnützigkeit jeweils an den Verschmelzungs- und Umwandlungsbe‐
schluss gestellten Mehrheitserfordernisse untersucht. Für den Formwechsel
in eine Kapitalgesellschaft wird für sog. Großvereine ein von der aktuel‐
len Gesetzeslage abweichender Regelungsvorschlag unterbreitet, um die
praktische Durchführbarkeit eines Formwechsels als tatsächliche und nicht
lediglich theoretische Gestaltungsmöglichkeit für einen Ausstieg aus der
Gemeinnützigkeit zu gewährleisten.
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1. Kapitel: Grundlagen

§ 1 Non-Profit-Organisationen

In der jüngeren juristischen Literatur wird der Verein regelmäßig in einem
Atemzug mit Non-Profit-Organisationen, dem Dritten Sektor oder auch
dem Gemeinnützigkeitssektor genannt.34 Einleitend soll deshalb zunächst
ein grundlegendes Verständnis über den Non-Profit-Sektor entwickelt wer‐
den, bevor der Verein als Non-Profit-Organisation (NPO) näher untersucht
wird.

I. Non-Profit-Sektor

Als Non-Profit-Sektor ist die Gesamtheit aller Non-Profit-Organisationen
(NPOs) eines Landes zu verstehen.35 Die Bezeichnung "Gemeinnütziger
Sektor" grenzt diesen Bereich weiter ein und stellt den Gemeinnützigkeits‐
status vieler NPOs in den Mittelpunkt der Betrachtung.36 Als Synonym für
den Non-Profit-Sektor wird regelmäßig auch die Bezeichnung des Dritten
Sektors als Bereichsbezeichnung verwendet.37 Der Non-Profit-Sektor bzw.
der Dritte Sektor deckt letztlich ein weites Spektrum von gemeinnützigen
Organisationen und NPOs ab.38 Nicht nur die Bezeichnung Non-Profit-
Sektor hat in der Vergangenheit zunehmend an Verbreitung gewonnen.39

Der Dritte Sektor boomt40 regelrecht, so dass in der Vergangenheit bereits
diskutiert wurde, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gründung

34 Fischer, Ausstieg aus dem Dritten Sektor, S. 8 f. u. S. 12 f.; Weitemeyer NJW 2018, 2775
(2775).

35 Meyer/Badelt, in: Meyer/Simsa/Badelt, Hdb der Nonprofit-Organisation, S. 3.
36 Zimmer/Priller/Anheier, in: Simsa/Meyer/Badelt, Hdb der Nonprofit-Organisation,

5. Aufl., S. 15.
37 Zimmer/Hallmann, in: Hopt/v. Hippel/Walz, Nonprofit-Organisationen in Recht,

Wirtschaft und Gesellschaft, S. 105.
38 Zimmer/Hallmann, in: Hopt/v. Hippel/Walz, Nonprofit-Organisationen, S. 105 f.
39 Priester GmbHR 1999, 149 (149).
40 Weitemeyer NJW 2018, 2775 (2775).
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und Tätigkeit von NPOs übergreifend zu regeln41. Um die Zugehörigkeit
der Rechtsform des Vereins zu diesem Sektor veranschaulichen zu können,
ist ein Verständnis über die maßgeblichen Begrifflichkeiten zu erarbeiten.

1. Non-Profit-Organisationen

NPOs existieren im deutschen Recht weder als eigenständiger Rechtsbe‐
griff noch als eigenständiges Rechtssubjekt.42 Der Begriff der NPO ist
vielmehr auf die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zurückzuführen43,
die unter diesem Begriff vor allem solche Einrichtungen zusammenfassen,
die einem Gewinnausschüttungsverbot unterliegen und aus diesem Grund
keine Erwerbszwecke zugunsten ihrer Mitglieder verfolgen44. Die in den
Sozialwissenschaften vorzufindenden Definitionen von NPOs sind eher
breit angelegt und eignen sich aus diesem Grund nur bedingt für eine
juristische Abgrenzung.45

Ziel dieser einleitenden Untersuchung ist nicht die Entwicklung eines ju‐
ristischen Definitionsansatzes für NPOs. Aufgezeigt werden soll vielmehr,
dass den verschiedenen Versuchen der Abgrenzung und Bestimmung von
NPOs stets das Vorliegen eines Gewinnausschüttungsverbots gemeinsam
ist46, wodurch für die juristische Behandlung der NPOs der Unterschied
zu Erwerbsgesellschaften betont wird. Letztere sind auf eine Gewinnerzie‐
lung zugunsten ihrer Mitglieder ausgerichtet.47 Ist das Bestehen eines Ge‐
winnausschüttungsverbots als kleinster gemeinsamer Nenner von NPOs

41 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, Empfiehlt es sich, die rechtlichen Rahmenbe‐
dingungen für die Gründung und Tätigkeit von Non-Profit-Organisationen übergrei‐
fend zu regeln?

42 Fischer, Ausstieg aus dem Dritten Sektor, S. 7; Priller/Zimmer, in: Meyer/Simsa/Ba‐
delt, Hdb der Nonprofit-Organisation, S. 19.

43 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 9; Fischer, Ausstieg aus dem Dritten Sektor,
S. 8; vgl. die Übersicht von Meyer/Simsa/Badelt, in: Meyer/Simsa/Badelt, Hdb der
Nonprofit-Organisation, S. 7.

44 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 9; v. Hippel, Grundprobleme von Nonpro‐
fit-Organisationen, S. 6; Zimmer, in: Kötz/Rawert/Schmidt/Walz, Non Profit Law
Yearbook 2001, S. 13; Meyer/Simsa/Badelt, in: Meyer/Simsa/Badelt, Hdb der Nonpro‐
fit-Organisation, S. 5 f.

45 Fischer, Ausstieg aus dem Dritten Sektor, S. 9 m.w.N.; Hüttemann, Gutachten G zum
72. DJT, G 10 f. m.w.N.

46 Weitemeyer NJW 2018, 2775 (2776).
47 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 9 f.
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anzusehen48, ist die Einordnung einer NPO im Hinblick auf ihre Organisa‐
tion nicht zwingend von einer bestimmten Rechtsform, sondern vielmehr
von dem jeweiligen Verbandszweck abhängig. NPOs können daher in
unterschiedlichen Rechtsformen auftreten.49 Klassischerweise werden zu
den NPOs Vereine und Stiftungen, zunehmend aber auch gemeinnützige
GmbHs, Unternehmergesellschaften oder Aktiengesellschaften gezählt, die
ohne Gewinninteressen soziale, kulturelle oder ökologische Ziele verfol‐
gen.50

In der Abgrenzung von NPOs zu Erwerbsgesellschaften ist für das wei‐
tere Verständnis entscheidend, dass der Zusatz "Non-Profit" in diesem
Zusammenhang zwar als negatives Abgrenzungsmerkmal für eine nicht
profit- und marktorientierte Ausrichtung herangezogen wird51, dies aber
nicht "No-Profit" meint52. "Non-Profit" verlangt vielmehr "Not-for-Profit".53

Es ist NPOs deshalb nicht verwehrt Gewinne anzustreben, um diese zur
Verfolgung der eigenen satzungsmäßigen Zwecke einzusetzen.54 Der Unter‐
schied zu Erwerbsgesellschaften liegt darin, dass NPOs nicht auf eine Ge‐
winnerzielung zugunsten ihrer Mitglieder ausgerichtet sind, die Gewinne
in der NPO verbleiben55 und zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke
der jeweiligen NPO Verwendung finden müssen56. Die Bezeichnung als
NPO bringt damit im juristischen Sinn in erster Linie eine Unterscheidung
zwischen Erwerbsgesellschaften als gewinnorientierte "For-Profit-Organi‐
sationen"57 und NPOs als Vereinigungen mit einer ideellen, nichtwirtschaft‐
lichen Ausrichtung zum Ausdruck, die von dem jeweiligen Verbandszweck
abhängt.

48 v. Hippel, Grundprobleme von Nonprofit-Organisationen, S. 12; Hüttemann, Gutach‐
ten G zum 72. DJT, G 9.

49 Walz JZ 2002, 268 (268).
50 Weitemeyer NJW 2018, 2775 (2775); Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 11 f. u.

G 15; Walz JZ 2002, 268 (268).
51 Fischer, Ausstieg aus dem Dritten Sektor, S. 7.
52 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 10; Meyer/Simsa/Badelt, in: Meyer/Sim‐

sa/Badelt, Hdb der Nonprofit-Organisation, S. 6.
53 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 10; Meyer/Simsa/Badelt, in: Meyer/Sim‐

sa/Badelt, Hdb der Nonprofit-Organisation, S. 6.
54 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 10.
55 Vgl. hierzu auch Meyer/Simsa/Badelt, in: Meyer/Simsa/Badelt, Hdb der Nonprofit-

Organisation, S. 8; Zimmer/Hallmann, in: Hopt/v. Hippel/Walz, Nonprofit-Organi‐
sationen, S. 108.

56 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 10.
57 v. Hippel, Grundprobleme von Nonprofit-Organisationen, S. 6.
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2. Dritter Sektor

Der Begriff "Dritter Sektor" ist ebenfalls kein rechtlicher Begriff. Dennoch
hat dieser nicht nur zunehmend Eingang in die juristische Literatur gefun‐
den58, sondern wurde jüngst auch vom BFH verwendet59. Der Dritte Sek‐
tor wird als Bezeichnung eines gesellschaftlichen Bereichs angesehen, der
durch die Sektoren Staat, Markt und Gemeinschaft bzw. Familie abgegrenzt
wird60, und in welchem NPOs nichtwirtschaftliche, ideelle Zwecke verfol‐
gen61. Nach dieser Drei-Sektoren-Konzeption62 erfasst der Erste Sektor den
Bereich staatlicher Aktivitäten63, die durch die Erfüllung hoheitlicher Auf‐
gaben sowie durch die Finanzierung über öffentliche Gelder charakterisiert
und durch öffentliche Organisationen (Gebietskörperschaften wie Bund,
Länder, Gemeinden) geprägt werden64. Vom Zweiten Sektor des Markts
wird der gesamte Bereich der privatrechtlich institutionalisierten und wett‐
bewerblich organisierten Privatwirtschaft umfasst65, der durch gewinnori‐
entierte und marktfinanzierte Tätigkeiten charakterisiert ist66. Als Dritter
Sektor wird der weder staatliche noch privatwirtschaftliche Bereich ange‐
sehen, in welchem sich die organisierte Verfolgung ideeller Interessen in
der Gesellschaft entfaltet.67 Die Verbindung zwischen dem Dritten Sektor
und der dargestellten Unterscheidung der NPOs von Erwerbsgesellschaften
lässt sich dadurch ziehen, dass NPOs in Abgrenzung von Staat und Markt
Tätigkeiten zur Verfolgung ideeller, nichtwirtschaftlicher Zwecke in öffent‐
lichkeitsrelevanten Bereichen verfolgen und dabei keine Gewinne an ihre
Mitglieder ausschütten.68

58 Vgl. statt Vieler Segna, in: BeckOGK-BGB, § 21 (Stand: 01.12.2022) Rn. 34 ff.; Weite‐
meyer NJW 2018, 2775 (2775).

59 BFH, Urt. v. 26.08.2021 – V R 11/20, BStBl. II 2022, 202 (203) Rn. 20.
60 Zimmer/Hallmann, in: Hopt/v. Hippel/Walz, Nonprofit-Organisationen, S. 105; Zim‐

mer, in: Kötz/Rawert/Schmidt/Walz, Non Profit Law Yearbook 2001, S. 9; Meyer/
Simsa/Badelt, in: Meyer/Simsa/Badelt, Hdb der Nonprofit-Organisation, S. 9 f.

61 Weitemeyer NJW 2018, 2775 (2775).
62 Fischer, Ausstieg aus dem Dritten Sektor, S. 9.
63 Walz JZ 2002, 268 (269); Fischer, Ausstieg aus dem Dritten Sektor, S. 9.
64 Meyer/Simsa/Badelt, in: Meyer/Simsa/Badelt, Hdb der Nonprofit-Organisation, S. 9.
65 Walz JZ 2002, 268 (269).
66 Meyer/Simsa/Badelt, in: Meyer/Simsa/Badelt, Hdb der Nonprofit-Organisation, S. 9.
67 Walz JZ 2002, 268 (269).
68 Vgl. hierzu Walz JZ 2002, 268 (270).
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3. Steuerrechtliche Gemeinnützigkeit als übergreifender Rechtsrahmen

Der in §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung (AO) enthaltene Abschnitt „Steu‐
erbegünstigte Zwecke“ enthält die maßgeblichen Regelungen für steuerbe‐
günstigte Körperschaften, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche
Zwecke verfolgen (§ 51 Abs. 1 Satz 1 AO). Trotz der gesetzlichen Differenzie‐
rung zwischen diesen steuerbegünstigten Zwecken ist im Zusammenhang
mit den §§ 51 bis 68 AO regelmäßig nur von dem Gemeinnützigkeitsrecht
die Rede.69

Die Zugehörigkeit zum Non-Profit- oder Dritten Sektor wird in
Deutschland häufig mit dem Gemeinnützigkeitsstatus von NPOs gleichge‐
setzt.70 Ein Grund hierfür liegt in der deutlich erkennbaren Schnittmenge
zwischen der im Gemeinnützigkeitsrecht in § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 AO ent‐
haltenen Anordnung, dass die Mitglieder gemeinnütziger Körperschaften
keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der gemeinnützigen Körperschaften
erhalten dürfen, und in dem als kleinsten gemeinsamen Nenner von
NPOs71 zum Ausdruck kommenden Gewinnausschüttungsverbot.72 Auch
wenn nicht NPOs, sondern Körperschaften nach § 51 Abs. 1 Satz 2 AO i.V.m.
§ 1 KStG als gemeinnützig anerkannt werden können, ist die Übereinstim‐
mung zwischen NPOs und gemeinnützigen Körperschaften wegen § 55
Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 AO hoch, wenn auch nicht zwingend. Es darf deshalb
nicht überraschen, dass Hüttemann bei der Untersuchung der Frage, ob
sich eine übergreifende Regelung der rechtlichen Rahmenbedingungen für
NPOs empfiehlt, zu der Antwort gelangt, dass eine derartige übergreifende
Regelung für den Non-Profit-Sektor in Gestalt des steuerlichen Gemeinnüt‐
zigkeitsrechts bereits seit langem existiert.73

69 Fischer, Ausstieg aus dem Dritten Sektor, S. 11; Hüttemann, GemSpR, Rn. 1.4, weist
auf eine synonyme Verwendung der Begriffe "gemeinnützig" und "steuerbegünstigt"
hin.

70 Anheier/Priller, in: Meyer/Simsa/Badelt, Hdb der Nonprofit-Organisation, S. 19 f.
71 v. Hippel, Grundprobleme von Nonprofit-Organisationen, S. 12; Hüttemann, Gutach‐

ten G zum 72. DJT, G 9.
72 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 35/G 36.
73 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 15/G16; befürwortend wohl Weitemeyer

NJW 2018, 2775 (2776); zur diesbezüglichen gesellschaftsrechtlichen Ersatzfunktion
im Gemeinnützigkeitsrecht Walz JZ 2002, 268 (271 f.)

§ 1 Non-Profit-Organisationen
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II. Der Idealverein als geborene Non-Profit-Organisation

Im Jahr 2016 hat die Anzahl eingetragener Vereine in Deutschland erstmals
die Schwelle von 600.000 überschritten74 und soll bis Ende 2020 insgesamt
613.594 betragen haben75. Als eingetragene Vereine sind nichtwirtschaftli‐
che Vereine zu verstehen, deren Zweck nach § 21 BGB nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist und die regelmäßig sowie
auch nachfolgend als Idealvereine bezeichnet werden.76

Idealvereine bilden im Dritten Sektor die mit Abstand häufigste Rechts‐
form.77 Über 90 % aller Vereine sind als gemeinnützig i.S.d. §§ 51 ff. AO
anerkannt.78 Vereine, die als gemeinnützig anerkannt sind, werden im Fol‐
genden als gemeinnützige Vereine bezeichnet, um diese von Idealvereinen
abzugrenzen, die diesen Gemeinnützigkeitsstatus nicht aufweisen. Nach‐
dem ein Begriffsverständnis über NPOs und den Dritten Sektor erarbeitet
worden ist, soll aufgezeigt werden, warum der Idealverein unabhängig von
dem Gemeinnützigkeitsstatus als NPO anzusehen ist.

1. Begriff des Vereins

Der Begriff des Vereins ist im Gesetz selbst nicht definiert. Im Anschluss
an die Definition des Reichsgerichts versteht die h.M. unter einem Verein
einen auf Dauer angelegten Zusammenschluss von Personen zur Verwirk‐
lichung eines gemeinsamen Zwecks, der körperschaftlich verfasst ist, unter
einem Gesamtnamen auftritt und auf einen wechselnden Mitgliederbestand
angelegt ist.79 Anhand der Regelungssystematik der §§ 21 ff. BGB wird her‐
kömmlicher Weise zwischen dem eingetragenen (Idealverein) und dem

74 ZiviZ-Survey 2017, 5 (abrufbar unter https://ziviz.de/ziviz-survey, zuletzt besucht am
05.02.2023).

75 Angaben des Bundesamtes für Justiz, Referat III 3, Zusammenstellung der Geschäfts‐
übersichten der Amtsgerichte (Stand: 10. Februar 2022), S. 7, abrufbar unter https://w
ww.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Geschaeftsent
wicklung_Amtsgerichte.html, zuletzt besucht am 05.02.2023.

76 Zur Bezeichnung als Idealverein vgl. statt Vieler Leuschner, in: MünchKomm-BGB,
Vor § 21 Rn. 112.

77 ZiviZ-Survey 2017, 10; Segna, in: BeckOGK-BGB, § 21 (Stand: 01.12.2022) Rn. 34.
78 Hüttemann, Gutachten G zum 72. DJT, G 15; Segna, in: BeckOGK-BGB, § 21 (Stand:

01.12.2022) Rn. 36, der von fast 90 % spricht.
79 RG, Urt. v. 18.01.1934 – IV 369/33, RGZ 143, 212 (213); Baumann, in: Sikora/Bau‐

mann, Hand- und Formularbuch des VereinsR, § 1 Rn. 13; Hadding, in: Soergel-BGB,
Vor § 21 Rn. 44; Leuschner, in: MünchKomm-BGB, Vor § 21 Rn. 110; Segna, in:

1. Kapitel: Grundlagen
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